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Erfahrungen mit dem leichten Maschinengewehr.1)
Von Hptm. Oscar Frey, Kdt. Füs. Kp. 11/61, Schaffhausen.
Der Verfasser war mit seiner Kompagnie im März als TJebungs-

truppe zur Schieß-Schule kommandiert und hatte dort Gelegenheit,
mit dem 1. Mgw. zu arbeiten.

Wir alle, die wir mit der neuen Waffe zu tun hatten, waren
schon nach den ersten Tagen von ihrer Güte überzeugt. Das Gewehr
ist in der Handhabung außerordentlich einfach, schießt — als 1. Mgw.
— sehr präzis und wird uns sicher ausgezeichnete Dienste leisten.
Meinen weitern Ausführungen schicke ich aber die Forderung voraus,daß das Gewehr mit seinem ganzen Zubehör nicht zum Ballast der
Infanterie werden darf. Es ist ein 1. Mgiw., nicht mehr; es soll uns
dienen und helfen und nicht umgekehrt. Die Füsiliere sollen nicht
für das 1. Mgw. da sein, sondern umgekehrt.

Die Ausbildung am 1. Mgw. ist in einem Wiederholungskurs sehr
wohl möglich. Bedingung ist aber, daß mindestens für den ersten
Kurs, in welchem die 1. Mgw. an die Truppe ausgegeben werden, die
Kompagnien in Vorkurskantonnemente gelegt werden, in deren Nähe
sich große, breite Schießplätze befinden, so daß gleichzeitig mit einer
größeren Anzahl von 1. Mgw. geschossen werden kann. Wenn nurmit 1—2 Gewehren geschossen werden könnte, würde viel zu viel Zeit
verloren gehen, oder dann müßte von früh bis spät immer nur
geschossen werden, was den allgemeinen Dienstbetrieb in der
Kompagnie immer benachteiligt.

') Dieser Artikel war bereits verfaßt als der Artikel des HerrnUberstlt Rychner in Nr. 9 erschienen ist. Er wurde auf diesen Artikeluin noch etwas umgearbeitet.
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